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Beeründungeemäß S 9 Abs. g BauGB

"". 2. Ä"a"*"g a"" *
(als Bestandteil der Hauptbegründung vom März l9g2)

Der Bebauungsplan Nr. 29 "Gewerbegebiet Spatzenweg" wurde aufgestellt und entwickelt mit demZiel, Flächen für produzierende Geweib"- unä Industriäanlag.en bereit zu stelen i[s-i#;i;;r--^"geordneten städtebaulichen Entwicklung. - - -

Pi"t-t Zielsetzung droht unterlaufen zu werden. Statt der Anlage von produktionsstätten wird immerhäufigerversucht, großflächige Einzelhandelsnutzungen in äiä- ä;;;;iä;h";::#;ä;'rär"
Entwicklung ist aus städtebaulichen Gründen weder ieriretbar noch deckt .i" J"rt mit der landes-planerischen Zielvorgabe, nach der Emsdetren die runttion"n;i*. Mi";;;;d;;r-"rrrii.äirr.
Die Stadt Emsdetten verfügt über ein zentrales Versorgungszentrum und mehrere Nahversorgungs-
bereiche. sie sind bedarfsorientiert ausgestattet und dän üohnquarti;;;;;;;;ranet. Ein wesentlich
erweiter{es Angebot durchgroßflächigo Einzelhandelsbetriebe in Randlag"" rrarat"ri.b[";;;;ög"
Auswirkungen auf die Stadtstrukt,rr zut Folge. Diese Feststellung ist belegt durch das Gutachten desInstitutes ftir stadt-, Standort-, Handelsforschung- und -Beratung lrom Näu"-u"rlgg7.-ö"ri, *irJ"unter Ziffer l6.5.l folgendes ausgeführt:

"Zur'städtebaulichen Absicherung und wirtschaftlichen Stützung der seitens der Stadt Emsdetten imverlauf der letzten Jahrzehnte erbiachten vo.r"i.tung.r iÄil"näen der suni"rungl;äiläär* ru
in"T mittelzenträl.bedeutenden Handelsstandort sollte seitens der Entsch"idu"g;;;;;;;;;l;;ffi;
Zergliederungen des Einzelhandels Abstand genommen werden.
DieErrichtung-von großflächigen Einzelhanäelsprolett"n un f"ripheren und,/oder funktional.getrennl
ten Mikrostandorten birgt die Gefahr in sich, oaß aüe weiteren Bemrihungen rui i"rtigung des-Stadt- ,

ke.1n1.af dem Mittelzentrumdes Raumes Emsdetten und zum l5leinteiligei Ausbau der Ortsteilzentren
scnerterten. "

Darüber hinaus wird unter Ziffer 16.5.3.1 festgestellt:
"Zur ökonomischen Stützlng und versorgungspolitischen Sicherung der seitens der Stadt Emsdetten
und ihrer Kaufmannschaft imverlauf dei letiten Jahre erbrachten iur,-""r"ii"rd";V.ti;.i""glr?ti,
die Stärkung der zentren des stadtraumes und insbero"J"r",oä;iil;;;;;;;;;),l"in"rr, ruu."gionui-bedeutendenEinzerhand*:ffi::,?T,'"'-':TJ,iff[?::?rr""#*i:r::**fi*ä,r-?:t];r;;,

zubauen und
- schwerpunklr4äßig das Hauptzentrum,'die Kernzonen des Stadtzenirums, in seiner

mittelzentralen Anziehungsliraft *.it"ifrin zu iü;;;:
Zur wirtschaftlich fundierten Aufwertung der Attraktivität des Stadtzentrums als Erlebnisraum und
Begegnungsstätte für die Bevölkerung oelrstaat Emsdetten uJih;;t;;;..e""är1i;;id;;;ääiing.
lich empfohlen,
: - qualitativen Aufirertungen und wirtschaftlicher Absicherung des Erreichten unbe-

llngten Vorrang vör der Schaffung ohnehin nicht tragfähiger weiter"r V"ttuuir- 
-

fIäc henkapazitäten einzuräumen. 
-

Dieproor:'u"","of;iät;.iJffi1?"r1.ffi 
lffi:;ä:1,::reisru4eskennzirrernwie' uo'i'u"J"' ;"ä ;ü;;;ü; K;;fk;äiipää,,i"r- umsatz-Kaufkraft-Relationen in den Jähren lgg7, lggound lgg5

können bei weiteren vellaufsflächenexpansion"n uon ail"n ä;;;;ü;ir"h""lqng"uoten nurzu Lastender bestehenden Geschäftszonen vollzogen werden.
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Auf die daraus resultierenden Gefahren von
- Leerstand bis hin zur Verödung einzelner Geschäftszonen,

fehlenden. Möglichkeiten zur Tätigung überfälliger Investitionen aufgrund des Aus-.' -;bleibens von Kunden und damit Umsätzen ,

in dem ohnehin zu großstädtisch dimensionierten und damit durch ein hohes Maß von Funktionsleere
gekennzeichneten Stadtzentrums ist im Falle von'Emsdetten mit Nachdruck zu verweisen.',

Infolge der gutachterlichen Aussage ist eine Sicherung der planerischen Tielsetzung unumgänglich.
Grundsätzlich soll das ausgewiesene Mischgebiet ein gleichberechtiges Nebeneinander von
vorhandener Wohnnutzvn1 und nicht störender gewerblicher N'utzung gewährleisten. Das Gewerbe- r

und Industriegebiet soll den produzierenden Anlagen vorbehalten'bleiben. Nur so kann deren Bedürfnis
nach uneingeschränkter Produktions- und Entwicklungsmöglichkeit gesichert werden.

Einzelhandelsbetriebe, die sich ganz oder teilweis6,an Endverbraucher richten,'sind in den MI-, GE-
und Gl-Gebieten unzulässig. Somit wird die Planung zugunsten der städtebaulichen Zielausrichtung in
Form von planungsrechtlich abgesicherten Flächen für unterschiedliche Pioduktionszweige gesichelt.
Ausnahmsweise können jedoch Verkaufs- und Ausitellungsflächen zugelassen werden, sofärn es sich um
ein Angebot von in Eigenproduktion erstellten Waren unä Zub"hörteilen der gewerblichen g"tri"b"-;.rä

, Handwerksbetriebe, handelt. So werden den Produktionsbetrieben Möglichkliten für eine
) Repräsentation und Marktfähigkeit an den angestammten Standorten gäwährt.

Die Flächenbegrenzung von 200 qm dieser Verkaufs- und Ausstellungsflächen ist erforderlich, um eine
Entwicklung zu einem dominierenden Verkaufsanteil gegenüber dem Produktionsanteil auszuschließen.
Außerdem sind in den festgesetzten MI- und GE-Geb[tin bestimmte stadtkernverträgliche
E inze lhande lsbetriebsformen zulässig.
T)ieser festgesetzte Zulassungskatalog der Einzelhandelsbranchen führt lediglich die Arten auf, die
ohnehin zwangsläufig ihre angestammten Standorte außerhalb der städtischen Versorgungsbeieiche
haben aufgrund der benötigten Flächengrößen, sowie bedingt durch ihre Funktion, däß sie nicht der
wohnungsnahen Versorgung dienen.

Die Festsetzungen sichern, soweit möglich und vertretbar, die künftige Nutzung des Gewerbe- und
I-ndustriegebietes. Sie vermeiden strukturverändernde Einrichtung"n. Der GebGtscharakter im Sinne
der BaUNVO bleibt gewahrt.

Die Einschränttungen sind im gesamtstädtischen Interesse notwendig und zumutbar und dienen ledig_
lich als Steuerungsinstrument für eine städtebaulich sinnvolle Zuordnung

Das Kataster für Altablagerungen und Altstandorte der Stadt Emsdetten trifft keine Aussage bezüglich
, des Plangebietes. Altablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen sind im Kataster nicht eingeträg"n
) Auch aufgrund der ehemaligen bekannten Nutzungen und Kenntnisbe der Stadt Emsdetten wird

festgestellt, daß im Plangebiet keine Altlastenverdächtsflächen vorhanden sind. -

Aufgestellt:
Emsdetten im August 1992
Der Stadtdirektor
-Planungsabteilung-
I Vertretung


